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§ 41 StROG Inhalt der
Bebauungsplanung

StROG - Steiermarkisches Raumordnungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) In den Bebauungsplanen sind jedenfalls ersichtlich zu machen und festzulegen (Mindestinhalt):

1. Ersichtlichmachungen:

a) Inhalt des allenfalls erstellten raumlichen Leitbildes, soweit darstellbar;

b) Inhalt des Flachenwidmungsplanes, soweit relevant;

¢) bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflachen: Ubernahme der Bebauungsdichte aus dem Flichenwidmungsplan;

d) Grundstlcksgrenzen: Bestand nach Katastermappe (mit Erganzungen nach Naturstandsaufnahme inklusive
Hohenschichten);

2. Festlegungen:

a) Geltungsbereich: Abgrenzung des Planungsgebietes, Abgrenzung von Teilbereichen mit unterschiedlichen
Festlegungen;

b) Verkehrsflachen der Gemeinde: StraRenfluchtlinien, Abgrenzung der 6ffentlichen Verkehrsflache;

c) Regelungen flr den ruhenden Verkehr: Grundsatze zur Art und Lage der Abstellflachen;

d) Freiflachen und Grinanlagen: Grundsatze zur Nutzung und Gestaltung;

e) private Verkehrsflachen: Grundsatze zur inneren ErschlieBung;

f) Bebauungsweise: offen, gekuppelt, geschlossen;

g) Hohenentwicklung der Gebdude: Maximalwerte zur Gesamthdhe von Gebauden und/oder zu Gebdudehdhen;
h) Mindestabstand zu 6ffentlichen Verkehrsflachen;

i) bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflachen: Erhéhung oder Verringerung der im Flachenwidmungsplan
angegebenen Grenzwerte der Bebauungsdichte, Festlegung des Bebauungsgrades.

(2) In den Bebauungsplanen kénnen folgende zusatzliche Inhalte (flieRend bis Maximalinhalt) festgelegt werden:
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10.

11.

12.

13.

Verkehrsflachen der Gemeinde und private Verkehrsflachen: Hohenlage und Profile der Verkehrsflachen,
Uberbaubarkeit von Verkehrsflachen, differenzierte Verkehrsfunktionen, Grundstiickszufahrten, Grundsitze zur
GrlUnausstattung, zur Oberflachengestaltung und Beleuchtung, Abtretungsflachen, Festlegung der inneren
ErschlieBung, Durchlassigkeit (auch fur Ful3- und Radwege, Durchgange, Passagen, Arkaden und dergleichen);

offentlicher Verkehr: Vorkehrungen fur den 6ffentlichen Verkehr;

Regelungen fir den ruhenden Verkehr: Reduktion oder Erhéhung der Anforderungen, Detailangaben zur
Gestaltung und Grinausstattung von Parkplatzen, zu Einfahrten in Tiefgaragen usw.;

Detailfestlegungen zu ErschlieBungssystemen;

Nutzung der Gebaude: Verteilung der Nutzungen im Sinn der jeweiligen Baugebietskategorie (in Teilbereichen, in
Gebauden, in Geschol3en), Anzahl der Wohnungen oder Anteil der Wohnnutzflachen, Anteil der Betriebsflachen,
Angaben zur Raumhdéhe, Anzahl der Abstellflachen pro Wohneinheit;

Hohenentwicklung der Gebdude: Detailangaben zu Gebdudehdhen, GeschoBanzahlen, GeschoBhohen in
Abhangigkeit von Nutzungen; Maximal- und Mindesthéhen, Hohenlage der Gebdude (Niveau Erdgeschof}
FuBboden);

Lage der Gebdude, nicht bebaubare Flachen, Stellung der Gebaude: Festlegung von Baugrenzlinien,
Baufluchtlinien, der Langsrichtung, Firstrichtung, Gebdudetiefe usw., Differenzierung nach Geschofl3ebenen und
Grundstucksgrenzen;

Grin- und Freiflachen: Detaillierte Festlegung der Nutzungen, Oberflachen - und Gelandegestaltung, Erhaltungs-
und Pflanzgebote, lebende Zaune, Hofe, Kinderspielplatze und dergleichen;

Gestaltung von Gebduden und Anlagen: Proportionen der Baukdrper, Dachformen, Materialien, Farben,
Oberflachenbehandlung, Stitzmauern, Beldge von Terrassen, Spielplatze;

Umweltschutz (Larm, Kleinklima, Beheizung, Oberfldchenentwdsserung und dergleichen): MaBnahmen an
Gebduden, an Verkehrs- und Betriebsflachen und Grundstlicken und zum Schutz vor Naturgefahren;

Ver- und Entsorgung: Trassen der Ver- und Entsorgung, Abfall- und Altstoffsammelzentren;
Einfriedungen und Werbeanlagen: Vorschriften Gber Héhe, Ausbildung, Materialien, Beleuchtung;

unterirdische Gebaudeteile.

(3) Festlegungen in Bebauungsplanen, die MaBnahmen zum Gegenstand haben, die nicht den Bestimmungen des

Steiermarkischen Baugesetzes unterliegen (z. B. Pflanzgebote), sind von den grundbucherlichen Eigentimern der im

Planungsgebiet liegenden Grundstiicke bis spatestens zum Ablauf eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Erteilung der

Benutzungsbewilligung betreffend die baulichen Anlagen auf dem jeweiligen Grundsttick zu verwirklichen.

In Kraft seit 01.07.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 41 StROG Inhalt der Bebauungsplanung
	StROG - Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010


